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§ 38 [Prüfungsordnung] (1) 1 Die Handwerkskammer hat eine Prüfungs-
ordnung für die Gesellenprüfung zu erlassen. 2 Die Prüfungsordnung bedarf
der Genehmigung der zuständigen obersten Landesbehörde.
(2) 1 Die Prüfungsordnung muss die Zulassung, die Gliederung der Prüfung,

die Bewertungsmaßstäbe, die Erteilung der Prüfungszeugnisse, die Folgen von
Verstößen gegen die Prüfungsordnung und die Wiederholungsprüfung regeln.
2 Sie kann vorsehen, dass Prüfungsaufgaben, die überregional oder von einem
Aufgabenerstellungsausschuss bei der Handwerkskammer erstellt oder aus-
gewählt werden, zu übernehmen sind, sofern diese Aufgaben von Gremien
erstellt oder ausgewählt werden, die entsprechend § 34 Abs. 2 zusammenge-
setzt sind.
(3) Der Hauptausschuss des Bundesinstituts für Berufsbildung erlässt für die

Prüfungsordnung Richtlinien.

§ 39 [Zwischenprüfung] (1) 1Während der Berufsausbildung ist zur Er-
mittlung des Ausbildungsstands eine Zwischenprüfung entsprechend der Aus-
bildungsordnung durchzuführen. 2 Die §§ 31 bis 33 gelten entsprechend.
(2) Sofern die Ausbildungsordnung vorsieht, dass die Gesellenprüfung in

zwei zeitlich auseinander fallenden Teilen durchgeführt wird, findet Absatz 1
keine Anwendung.

§ 39a [Gesonderte Prüfung] (1) 1 Zusätzliche berufliche Fertigkeiten,
Kenntnisse und Fähigkeiten nach § 26 Abs. 2 Nr. 5 werden gesondert geprüft
und bescheinigt. 2 Das Ergebnis der Prüfung nach § 31 bleibt unberührt.
(2) § 31 Abs. 3 und 4 sowie die §§ 33 bis 35 a und 38 gelten entsprechend.

§ 40 [Gleichstellung von Prüfungszeugnissen] (1) Das Bundesministeri-
um für Wirtschaft und Technologie kann im Einvernehmen mit dem Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung nach Anhörung des Hauptausschusses
des Bundesinstituts für Berufsbildung durch Rechtsverordnung außerhalb des
Anwendungsbereichs dieses Gesetzes erworbene Prüfungszeugnisse den ent-
sprechenden Zeugnissen über das Bestehen der Gesellenprüfung gleichstellen,
wenn die Berufsausbildung und die in der Prüfung nachzuweisenden beruf-
lichen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten gleichwertig sind.
(2) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie kann im Ein-

vernehmen mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung nach
Anhörung des Hauptausschusses des Bundesinstituts für Berufsbildung durch
Rechtsverordnung im Ausland erworbene Prüfungszeugnisse den entspre-
chenden Zeugnissen über das Bestehen der Gesellenprüfung gleichstellen,
wenn die in der Prüfung nachzuweisenden beruflichen Fertigkeiten, Kennt-
nisse und Fähigkeiten gleichwertig sind.

Fünfter Abschnitt. Regelung und Überwachung der Berufsausbildung

§ 41 [Regelung der Berufsausbildung] Soweit Vorschriften nicht beste-
hen, regelt die Handwerkskammer die Durchführung der Berufsausbildung
im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften.
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§ 41a [Überwachung der Berufsausbildung] (1) 1 Die Handwerkskam-
mer überwacht die Durchführung
1. der Berufsausbildungsvorbereitung,
2. der Berufsausbildung und
3. der beruflichen Umschulung
und fördert diese durch Beratung der an der Berufsbildung beteiligten Per-
sonen. 2 Sie hat zu diesem Zweck Berater zu bestellen. 3 § 111 ist anzuwen-
den.
(2) Ausbildende, Umschulende und Anbieter von Maßnahmen der Berufs-

ausbildungsvorbereitung sind auf Verlangen verpflichtet, die für die Über-
wachung notwendigen Auskünfte zu erteilen und Unterlagen vorzulegen
sowie die Besichtigung der Ausbildungsstätten zu gestatten.
(3) 1 Die Durchführung von Auslandsaufenthalten nach § 2 Abs. 3 des

Berufsbildungsgesetzes1) überwacht und fördert die Handwerkskammer in
geeigneter Weise. 2 Beträgt die Dauer eines Ausbildungsabschnitts im Ausland
mehr als vier Wochen, ist hierfür ein mit der Handwerkskammer abgestimm-
ter Plan erforderlich.
(4) Die Handwerkskammer teilt der Aufsichtsbehörde nach dem Jugend-

arbeitsschutzgesetz Wahrnehmungen mit, die für die Durchführung des Ju-
gendarbeitsschutzgesetzes von Bedeutung sein können.

Sechster Abschnitt. Berufliche Fortbildung, berufliche Umschulung

§ 42 [Fortbildungsordnung] (1) Als Grundlage für eine einheitliche be-
rufliche Fortbildung kann das Bundesministerium für Bildung und Forschung
im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Technolo-
gie nach Anhören des Hauptausschusses des Bundesinstituts für Berufsbildung
durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf,
Fortbildungsabschlüsse anerkennen und hierfür Prüfungsregelungen erlassen
(Fortbildungsordnung).
(2) Die Fortbildungsordnung hat festzulegen

1. die Bezeichnung des Fortbildungsabschlusses,
2. das Ziel, den Inhalt und die Anforderungen der Prüfung,
3. die Zulassungsvoraussetzungen sowie
4. das Prüfungsverfahren.

§ 42a [Fortbildungsprüfungsregelungen] 1 Soweit Rechtsverordnungen
nach § 42 nicht erlassen sind, kann die Handwerkskammer Fortbildungsprü-
fungsregelungen erlassen. 2 Die Vorschriften über die Meisterprüfung bleiben
unberührt. 3 Die Handwerkskammer regelt die Bezeichnung des Fortbildungs-
abschlusses, Ziel, Inhalt und Anforderungen der Prüfungen, ihre Zulassungs-
voraussetzungen sowie das Prüfungsverfahren.

§ 42b [Berücksichtigung ausländischer Bildungsabschlüsse] Sofern
die Fortbildungsordnung (§ 42) oder eine Regelung der Handwerkskammer

31 HandwO §§ 41 a–42 b Handwerksordnung
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(§ 42 a) Zulassungsvoraussetzungen vorsieht, sind ausländische Bildungs-
abschlüsse und Zeiten der Berufstätigkeit im Ausland zu berücksichtigen.

§ 42c [Prüfungsausschüsse] (1) 1 Für die Durchführung von Prüfungen
im Bereich der beruflichen Fortbildung errichtet die Handwerkskammer
Prüfungsausschüsse. 2 § 31 Abs. 2 und 3 sowie die §§ 34 bis 35 a, 37 a und 38
gelten entsprechend.
(2) Der Prüfling ist auf Antrag von der Ablegung einzelner Prüfungs-

bestandteile durch die Handwerkskammer zu befreien, wenn er eine andere
vergleichbare Prüfung vor einer öffentlichen oder staatlich anerkannten Bil-
dungseinrichtung oder vor einem staatlichen Prüfungsausschuss erfolgreich
abgelegt hat und die Anmeldung zur Fortbildungsprüfung innerhalb von fünf
Jahren nach der Bekanntgabe des Bestehens der anderen Prüfung erfolgt.

§ 42d [Gleichstellung von Prüfungszeugnissen] Das Bundesministeri-
um für Wirtschaft und Technologie kann im Einvernehmen mit dem Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung nach Anhörung des Hauptausschusses
des Bundesinstituts für Berufsbildung durch Rechtsverordnung außerhalb des
Anwendungsbereichs dieses Gesetzes oder im Ausland erworbene Prüfungs-
zeugnisse den entsprechenden Zeugnissen über das Bestehen einer Fortbil-
dungsprüfung auf der Grundlage der §§ 42 und 42 a gleichstellen, wenn die
in der Prüfung nachzuweisenden beruflichen Fertigkeiten, Kenntnisse und
Fähigkeiten gleichwertig sind.

§ 42e [Berufliche Umschulung] Als Grundlage für eine geordnete und
einheitliche berufliche Umschulung kann das Bundesministerium für Bildung
und Forschung im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Wirtschaft
und Technologie nach Anhörung des Hauptausschusses des Bundesinstituts für
Berufsbildung durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bun-
desrates bedarf,
1. die Bezeichnung des Umschulungsabschlusses,
2. das Ziel, den Inhalt, die Art und Dauer der Umschulung,
3. die Anforderungen der Umschulungsprüfung und ihre Zulassungsvoraus-
setzungen sowie

4. das Prüfungsverfahren der Umschulung
unter Berücksichtigung der besonderen Erfordernisse der beruflichen Er-
wachsenenbildung bestimmen (Umschulungsordnung).

§ 42 f [Umschulungsprüfungsregelungen] 1 Soweit Rechtsverordnungen
nach § 42 e nicht erlassen sind, kann die Handwerkskammer Umschulungs-
prüfungsregelungen erlassen. 2 Die Handwerkskammer regelt die Bezeichnung
des Umschulungsabschlusses, Ziel, Inhalt und Anforderungen der Prüfungen,
ihre Zulassungsvoraussetzungen sowie das Prüfungsverfahren unter Berück-
sichtigung der besonderen Erfordernisse beruflicher Erwachsenenbildung.

§ 42g [Umschulung für einen anerkannten Ausbildungsberuf] 1 So-
fern sich die Umschulungsordnung (§ 42 e) oder eine Regelung der Hand-
werkskammer (§ 42 f) auf die Umschulung für einen anerkannten Ausbil-
dungsberuf (Gewerbe der Anlage A oder der Anlage B) richtet, sind das
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Ausbildungsberufsbild (§ 26 Abs. 1 Nr. 3), der Ausbildungsrahmenplan (§ 26
Abs. 1 Nr. 4) und die Prüfungsanforderungen (§ 26 Abs. 1 Nr. 5) zugrunde
zu legen. 2 Die §§ 21 bis 24 gelten entsprechend.

§ 42h [Berücksichtigung ausländischer Bildungsabschlüsse] Sofern
die Umschulungsordnung (§ 42 e) oder eine Regelung der Handwerkskam-
mer (§ 42 f) Zulassungsvoraussetzungen vorsieht, sind ausländische Bildungs-
abschlüsse und Zeiten der Berufstätigkeit im Ausland zu berücksichtigen.

§ 42 i [Berufliche Umschulung] (1) Maßnahmen der beruflichen Um-
schulung müssen nach Inhalt, Art, Ziel und Dauer den besonderen Erforder-
nissen der beruflichen Erwachsenenbildung entsprechen.

(2) 1 Der Umschulende hat die Durchführung der beruflichen Umschulung
unverzüglich vor Beginn der Maßnahme der Handwerkskammer schriftlich
anzuzeigen. 2 Die Anzeigepflicht erstreckt sich auf den wesentlichen Inhalt des
Umschulungsverhältnisses. 3 Bei Abschluss eines Umschulungsvertrages ist eine
Ausfertigung der Vertragsniederschrift beizufügen.
(3) 1 Für die Durchführung von Prüfungen im Bereich der beruflichen

Umschulung errichtet die Handwerkskammer Prüfungsausschüsse. 2 § 31
Abs. 2 und 3 sowie die §§ 34 bis 35 a, 37 a und 38 gelten entsprechend.
(4) Der Prüfling ist auf Antrag von der Ablegung einzelner Prüfungs-

bestandteile durch die Handwerkskammer zu befreien, wenn er eine andere
vergleichbare Prüfung vor einer öffentlichen oder staatlich anerkannten Bil-
dungseinrichtung oder vor einem staatlichen Prüfungsausschuss erfolgreich
abgelegt hat und die Anmeldung zur Umschulungsprüfung innerhalb von fünf
Jahren nach der Bekanntgabe des Bestehens der anderen Prüfung erfolgt.

§ 42 j [Gleichwertige Prüfungszeugnisse] Das Bundesministerium für
Wirtschaft und Technologie kann im Einvernehmen mit dem Bundesministe-
rium für Bildung und Forschung nach Anhörung des Hauptausschusses des
Bundesinstituts für Berufsbildung durch Rechtsverordnung außerhalb des
Anwendungsbereichs dieses Gesetzes oder im Ausland erworbene Prüfungs-
zeugnisse den entsprechenden Zeugnissen über das Bestehen einer Umschu-
lungsprüfung auf der Grundlage der §§ 42 e und 42 f gleichstellen, wenn die
in der Prüfung nachzuweisenden beruflichen Fertigkeiten, Kenntnisse und
Fähigkeiten gleichwertig sind.

Siebenter Abschnitt. Berufliche Bildung behinderter Menschen,
Berufsausbildungsvorbereitung

§ 42k [Ausbildung] Behinderte Menschen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 des Neunten
Buches Sozialgesetzbuch) sollen in anerkannten Ausbildungsberufen ausgebil-
det werden.

§ 42 l [Behindertengerechte Regelung der Ausbildung] (1) 1Regelun-
gen nach den §§ 38 und 41 sollen die besonderen Verhältnisse behinderter
Menschen berücksichtigen. 2 Dies gilt insbesondere für die zeitliche und
sachliche Gliederung der Ausbildung, die Dauer von Prüfungszeiten, die
Zulassung von Hilfsmitteln und die Inanspruchnahme von Hilfeleistungen
Dritter, wie Gebärdendolmetscher für hörbehinderte Menschen.

31 HandwO §§ 42 h–42 l Handwerksordnung
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(2) 1 Der Berufsausbildungsvertrag mit einem behinderten Menschen ist in
die Lehrlingsrolle (§ 28) einzutragen. 2 Der behinderte Mensch ist zur Gesel-
lenprüfung auch zuzulassen, wenn die Voraussetzungen des § 36 Abs. 1 Nr. 2
und 3 nicht vorliegen.

§ 42m [Ausbildungsregelungen] (1) 1 Für behinderte Menschen, für die
wegen Art und Schwere ihrer Behinderung eine Ausbildung in einem aner-
kannten Ausbildungsberuf nicht in Betracht kommt, trifft die Handwerks-
kammer auf Antrag der behinderten Menschen oder ihrer gesetzlichen Ver-
treter Ausbildungsregelungen entsprechend den Empfehlungen des Hauptaus-
schusses des Bundesinstituts für Berufsbildung. 2 Die Ausbildungsinhalte sollen
unter Berücksichtigung von Lage und Entwicklung des allgemeinen Arbeits-
marktes aus den Inhalten anerkannter Ausbildungsberufe entwickelt werden.
3 Im Antrag nach Satz 1 ist eine Ausbildungsmöglichkeit in dem angestrebten
Ausbildungsgang nachzuweisen.
(2) § 42 l Abs. 2 Satz 1 gilt entsprechend.

§ 42n [Berufliche Fortbildung und Umschulung] Für die berufliche
Fortbildung und die berufliche Umschulung behinderter Menschen gelten die
§§ 42 k bis 42m entsprechend, soweit Art und Schwere der Behinderung dies
erfordern.

§ 42o [Personenkreis] (1) 1 Die Berufsausbildungsvorbereitung richtet sich
an lernbeeinträchtigte oder sozial benachteiligte Personen, deren Entwick-
lungsstand eine erfolgreiche Ausbildung in einem anerkannten Ausbildungs-
beruf (Gewerbe der Anlage A oder der Anlage B) noch nicht erwarten lässt.
2 Sie muss nach Inhalt, Art, Ziel und Dauer den besonderen Erfordernissen des
in Satz 1 genannten Personenkreises entsprechen und durch umfassende sozi-
alpädagogische Betreuung und Unterstützung begleitet werden.
(2) Für die Berufsausbildungsvorbereitung, die nicht im Rahmen des Drit-

ten Buches Sozialgesetzbuch1) oder anderer vergleichbarer, öffentlich geför-
derter Maßnahmen durchgeführt wird, gelten die §§ 21 bis 24 entsprechend.

§ 42p [Grundlagen der Berufsausbildungsvorbereitung] (1) Die Ver-
mittlung von Grundlagen für den Erwerb beruflicher Handlungsfähigkeit (§ 1
Abs. 2 des Berufsbildungsgesetzes2)) kann insbesondere durch inhaltlich und
zeitlich abgegrenzte Lerneinheiten erfolgen, die aus den Inhalten anerkannter
Ausbildungsberufe (Gewerbe der Anlage A oder der Anlage B) entwickelt
werden (Qualifizierungsbausteine).
(2) 1 Über vermittelte Grundlagen für den Erwerb beruflicher Handlungs-

fähigkeit stellt der Anbieter der Berufsausbildungsvorbereitung eine Beschei-
nigung aus. 2 Das Nähere regelt das Bundesministerium für Bildung und
Forschung im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und
Technologie nach Anhörung des Hauptausschusses des Bundesinstituts für
Berufsbildung durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bun-
desrates bedarf.

Handwerksordnung §§ 42m–42 p HandwO 31
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§ 42q [Verbot und Anzeigepflicht der Berufsausbildungsvorberei-
tung] (1) Die nach Landesrecht zuständige Behörde hat die Berufsausbil-
dungsvorbereitung zu untersagen, wenn die Voraussetzungen des § 42 o
Abs. 1 nicht vorliegen.
(2) 1 Der Anbieter hat die Durchführung von Maßnahmen der Berufsaus-

bildungsvorbereitung vor Beginn der Maßnahme der Handwerkskammer
schriftlich anzuzeigen. 2 Die Anzeigepflicht erstreckt sich auf den wesentlichen
Inhalt des Qualifizierungsvertrages sowie die nach § 88 Abs. 1 Nr. 5 des
Berufsbildungsgesetzes1) erforderlichen Angaben.
(3) Die Absätze 1 und 2 sowie § 41 a finden keine Anwendung, soweit die

Berufsausbildungsvorbereitung im Rahmen des Dritten Buches Sozialgesetz-
buch2) oder anderer vergleichbarer, öffentlich geförderter Maßnahmen durch-
geführt wird.

Achter Abschnitt. Berufsbildungsausschuß

§ 43 [Berufsbildungsausschuss] (1) 1 Die Handwerkskammer errichtet ei-
nen Berufsbildungsausschuß. 2 Ihm gehören sechs Arbeitgeber, sechs Arbeit-
nehmer und sechs Lehrer an berufsbildenden Schulen an, die Lehrer mit
beratender Stimme.
(2) 1 Die Vertreter der Arbeitgeber werden von der Gruppe der Arbeitgeber,

die Vertreter der Arbeitnehmer von der Gruppe der Vertreter der Gesellen
und der anderen Arbeitnehmer mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung in
der Vollversammlung gewählt. 2 Die Lehrer an berufsbildenden Schulen wer-
den von der nach Landesrecht zuständigen Behörde als Mitglieder berufen.
3 Die Amtszeit der Mitglieder beträgt längstens fünf Jahre.
(3) § 34 Abs. 7 gilt entsprechend.
(4) Die Mitglieder können nach Anhören der an ihrer Berufung Beteiligten

aus wichtigem Grund abberufen werden.
(5) 1 Die Mitglieder haben Stellvertreter, die bei Verhinderung der Mitglie-

der an deren Stelle treten. 2 Die Absätze 1 bis 4 gelten für die Stellvertreter
entsprechend.
(6) 1 Der Berufsbildungsausschuß wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden

und dessen Stellvertreter. 2 Der Vorsitzende und sein Stellvertreter sollen nicht
derselben Mitgliedergruppe angehören.

§ 44 [Aufgaben] (1) 1 Der Berufsbildungsausschuß ist in allen wichtigen
Angelegenheiten der beruflichen Bildung zu unterrichten und zu hören. 2 Er
hat im Rahmen seiner Aufgaben auf eine stetige Entwicklung der Qualität der
beruflichen Bildung hinzuwirken.
(2) Wichtige Angelegenheiten, in denen der Berufsbildungsausschuss anzu-

hören ist, sind insbesondere:
1. Erlass von Verwaltungsgrundsätzen über die Eignung von Ausbildungs- und
Umschulungsstätten, für das Führen von schriftlichen Ausbildungsnachwei-
sen, für die Verkürzung der Ausbildungsdauer, für die vorzeitige Zulassung

31 HandwO §§ 42 q–44 Handwerksordnung
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zur Gesellenprüfung, für die Durchführung der Prüfungen, zur Durchfüh-
rung von über- und außerbetrieblicher Ausbildung sowie Verwaltungsricht-
linien zur beruflichen Bildung,

2. Umsetzung der vom Landesausschuss für Berufsbildung (§ 82 des Berufs-
bildungsgesetzes1)) empfohlenen Maßnahmen,

3. wesentliche inhaltliche Änderungen des Ausbildungsvertragsmusters.
(3) Wichtige Angelegenheiten, in denen der Berufsbildungsausschuss zu

unterrichten ist, sind insbesondere:
1. Zahl und Art der der Handwerkskammer angezeigten Maßnahmen der
Berufsausbildungsvorbereitung und beruflichen Umschulung sowie der ein-
getragenen Berufsausbildungsverhältnisse,

2. Zahl und Ergebnisse von durchgeführten Prüfungen sowie hierbei gewon-
nene Erfahrungen,

3. Tätigkeit der Berater und Beraterinnen nach § 41 a Abs. 1 Satz 2,
4. für den räumlichen und fachlichen Zuständigkeitsbereich der Handwerks-
kammer neue Formen, Inhalte und Methoden der Berufsbildung,

5. Stellungnahmen oder Vorschläge der Handwerkskammer gegenüber ande-
ren Stellen und Behörden, soweit sie sich auf die Durchführung dieses
Gesetzes oder der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsvorschriften
im Bereich der beruflichen Bildung beziehen,

6. Bau eigener überbetrieblicher Berufsbildungsstätten,
7. Beschlüsse nach Absatz 5 sowie beschlossene Haushaltsansätze zur Durch-
führung der Berufsbildung mit Ausnahme der Personalkosten,

8. Verfahren zur Beilegung von Streitigkeiten aus Ausbildungsverhältnissen,
9. Arbeitsmarktfragen, soweit sie die Berufsbildung im Zuständigkeitsbereich
der Handwerkskammer berühren.
(4) 1 Vor einer Beschlußfassung in der Vollversammlung über Vorschriften

zur Durchführung der Berufsbildung, insbesondere nach den §§ 41, 42, 42 a
und 42 e bis 42 g, ist die Stellungnahme des Berufsbildungsausschusses ein-
zuholen. 2 Der Berufsbildungsausschuß kann der Vollversammlung auch von
sich aus Vorschläge für Vorschriften zur Durchführung der Berufsbildung
vorlegen. 3 Die Stellungnahmen und Vorschläge des Berufsbildungsausschusses
sind zu begründen.
(5) 1 Die Vorschläge und Stellungnahmen des Berufsbildungsausschusses

gelten vorbehaltlich der Vorschrift des Satzes 2 als von der Vollversammlung
angenommen, wenn sie nicht mit einer Mehrheit von drei Vierteln der
Mitglieder der Vollversammlung in ihrer nächsten Sitzung geändert oder
abgelehnt werden. 2 Beschlüsse, zu deren Durchführung die für Berufsbildung
im laufenden Haushalt vorgesehenen Mittel nicht ausreichen oder zu deren
Durchführung in folgenden Haushaltsjahren Mittel bereitgestellt werden müs-
sen, die die Ausgaben für Berufsbildung des laufenden Haushalts nicht unwe-
sentlich übersteigen, bedürfen der Zustimmung der Vollversammlung.
(6) Abweichend von § 43 Abs. 1 haben die Lehrkräfte Stimmrecht bei

Beschlüssen zu Angelegenheiten der Berufsausbildungsvorbereitung und Be-
rufsausbildung, soweit sich die Beschlüsse unmittelbar auf die Organisation der

Handwerksordnung § 44 HandwO 31
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schulischen Berufsbildung (§ 2 Abs. 1 Nr. 2 des Berufsbildungsgesetzes) aus-
wirken.

§ 44a [Beschlussfähigkeit; Wirksamkeit von Beschlüssen] (1) 1 Der
Berufsbildungsausschuß ist beschlußfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner
stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist. 2 Er beschließt mit der Mehrheit
der abgegebenen Stimmen.
(2) Zur Wirksamkeit eines Beschlusses ist es erforderlich, daß der Gegen-

stand bei der Einberufung des Ausschusses bezeichnet ist, es sei denn, daß er
mit Zustimmung von zwei Dritteln der stimmberechtigten Mitglieder nach-
träglich auf die Tagesordnung gesetzt wird.

§ 44b [Geschäftsordnung] 1 Der Berufsbildungsausschuß gibt sich eine
Geschäftsordnung. 2 Sie kann die Bildung von Unterausschüssen vorsehen und
bestimmen, daß ihnen nicht nur Mitglieder des Ausschusses angehören. 3 Für
die Unterausschüsse gelten § 43 Abs. 2 bis 6 und § 44 a entsprechend.

31 HandwO §§ 44 a, 44 b Handwerksordnung
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